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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festge-
legten Gebiet zu präventiven Zwecken 
 
Das Landratsamt Amberg-Sulzbach erlässt auf Grund von § 13 der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665) i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (Tier-
GesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938) und § 38 
Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938) und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das 
zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Im Landkreis Amberg-Sulzbach wird das Gebiet, welches sich 500 m rechts und links ent-
lang der Vils und 500 m östlich entlang der Pegnitz befindet, sowie ein Bereich von 500 m 
um den Haidweiher in Kümmersbruck und um den Moosweiher in Hirschau als Risikogebiet 
in Bezug auf die Geflügelpest festgelegt. 

 
2. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 

der Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen 
oder gehalten werden) im unter Nr. 1 genannten Gebiet des Landkreises Amberg-Sulzbach 
halten, wird eine Aufstallung des Geflügels angeordnet  
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2.1 in geschlossenen Ställen oder 
2.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge 

gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln ge-
sicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.  
 

3. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis einschließlich 100 Stück Geflügel im unter 
Nummer 1 genannten Gebiet im Landkreis Amberg-Sulzbach haben im Bestandregister 
nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Anzahl der 
pro Werktag verendeten Tiere zu machen. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis ein-
schließlich 1.000 Tieren im Landkreis Amberg-Sulzbach haben nach § 2 Abs. 2 Geflügel-
pest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Gesamtzahl der gelegten Eier pro 
Bestand und Werktag zu führen. 
 

4. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 3 des Tenors getroffenen Regelungen 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

5. Kosten werden nicht erhoben. 
 

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  
 

Begründung 
 

I. 
In Ergänzung zur Allgemeinverfügung vom 01.02.2021 bezüglich der Einhaltung von Biosicher-
heitsmaßnahmen bei Geflügel in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken werden die 
Vorkehrungen aufgrund weiterer Geflügelpestfunde im Bereich von Risikogebieten entlang von 
Gewässern erweitert.  
Das Infektionsrisiko in Bezug auf ganz Bayern wird derzeit nach wie vor als hoch angesehen. Wei-
tere Geflügelpestausbrüche bei Wildvögeln und Hausgeflügel sind zu befürchten. Da von den bis-
herigen Fundorten HPAIV-positiver Wildvögel ca. drei Viertel in unmittelbarer Nähe zu Gewässern 
(in AI-Risikogebieten, entsprechend TSN 500m-Pufferung um Wasserflächen bzw. Fließgewässer) 
lagen, muss für Geflügelhaltungen in diesen Bereichen eine besonders große Gefahr für den Ein-
trag von HPAI direkt oder indirekt über Wasservögel angenommen werden. Geeignete Maßnah-
men zur Sicherung der Geflügelhaltungen sind daher erforderlich. 

 

II. 
Das Landratsamt Amberg-Sulzbach ist gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, sachlich und gemäß Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung der Aufstallung nach Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung stützt sich auf § 13 Abs. 1 
der Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 11a TierGesG. 
Danach ordnet die zuständige Behörde auf Grundlage einer Risikobewertung nach Maßgabe von § 
13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der 
Geflügelpest durch Wildvögel die Aufstallung des Geflügels an. 
Durch die amtliche Feststellung des Ausbruches der Geflügelpest bei Wildvögeln in einer Vielzahl 
von Bundesländern ist die Erforderlichkeit der Aufstallung von Geflügel zur Vermeidung der Ein-
schleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel im Sinne des §13 Abs. 1 der 
Geflügelpest-Verordnung gegeben. Dies wird in der aktuellen Einschätzung des Friedrich-Loeffler-
Institutes (FLI) (bzw. des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL)) vom 03.03.2021 bestätigt. In der Risikobewertung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 der Geflügelpest-
Verordnung sind die örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Nähe zu einem Gebiet, in dem 
sich wildlebende Wat- und Wasservögel sammeln, rasten oder brüten, zu berücksichtigen. 
 
Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 der Geflügelpest-Verordnung ist der Verdacht oder der Ausbruch auf 
Geflügelpest in einem Kreis oder anliegenden Kreis in die Risikobewertung mit einzubeziehen. Die 
demgemäß vorzunehmende Risikobewertung erlaubt nach der derzeitigen Seuchenlage eine Ab-
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grenzung bestimmter Gebiete. Die Aufstallung wird daher aufgrund der bisherigen Fundorte HPA-
IV-positiver Wildvögel auf ein festes Gebiet begrenzt, da ca. drei Viertel in unmittelbarer Nähe zu 
Gewässern aufgefunden wurden. Das Gebiet wird in einem Bereich von 500 m um Wasserflächen 
bzw. Fließgewässer festgelegt. In dem oben genannten Gutachten des FLI (bzw. LGL) wird das 
Risiko des Eintrags von Geflügelpest des Subtyps H5N8 durch Wildvögel in Hausgeflügelbestän-
den bundesweit als hoch eingeschätzt und neben der konsequenten Durchsetzung von Vorsorge-
maßnahmen (insbesondere der Biosicherheit) empfohlen, Geflügel risikobasiert, zumindest für 
Geflügelhaltungen, die sich in Regionen mit hoher Wildvogeldichte oder in der Nähe von Wildvo-
gel-Rastplätzen befinden, aufzustallen. Aufgrund des genannten Gutachtens sowie der festgestell-
ten Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln hat die Risikobewertung zu dem Ergebnis geführt, 
dass es erforderlich ist, Geflügel landkreisweit aufzustallen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es 
erforderlich, Kontakte zu Wildvögeln in jeglicher Form zu minimieren und wenn möglich zu verhin-
dern. Geflügel in Freilandhaltungen hat im Vergleich zu ausschließlich im Stall gehaltenem Geflü-
gel weitaus größere Möglichkeiten, mit diversen Umweltfaktoren in Kontakt zu geraten. Die land-
kreisweite Aufstallung von Geflügel ist geboten, um ein Übergreifen der Geflügelpest auf Nutzge-
flügelbestände zu verhindern und damit die tierische Erzeugung (Eier und Geflügelfleisch) von 
hochwertigen Lebensmitteln nicht zu gefährden. Diese Entscheidung erfolgte nach Ausübung des 
pflichtgemäßen Ermessens. Die Maßnahme ist geeignet, den Zweck, die Verhinderung einer Infek-
tion von Hausgeflügel mit H5N8 HPAI zu erreichen. Die Aufstallung ist erforderlich, da kein ande-
res, milderes Mittel zur Verfügung steht, welches zur Zweckerreichung gleichermaßen geeignet ist. 
Die Anordnung ist auch angemessen, da die wirtschaftlichen Nachteile, welche die betroffenen 
Tierhalter durch die Aufstallung erleiden, im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, der 
durch einen einzigen Geflügelpestausbruch für die gesamte Geflügel- und Lebensmittelwirtschaft 
entstehen kann, nachrangig sind. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der Aufstallung 
die privaten Interessen der betroffenen Tierhalter. Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel 
erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot und an-
derweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder 
Schutzkleidung. Unter der Vielzahl von in Betracht kommenden Faktoren sind auch Wildvögel als 
Eintragsquelle zu berücksichtigen. Virushaltige Ausscheidungen von Wildvögeln können jederzeit 
z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu bei im Auslauf gehaltenen Geflügel mit In-
fluenzaviren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren. Die in Nr. 1 der Verfügung ge-
nannte Aufstallung ist geeignet, das Risiko derartiger Übertragungswege zu minimieren. 
 
Die Anordnung der Erfassung der ergänzenden Angaben im Bestandsregister aller Geflügelhalter 
im betroffenen Risikogebiet in Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung in Ergänzung zu den Maßnahmen 
in § 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 der Geflügelpest-Verordnung, die generell für Geflügelhaltungen erst ab 
100 bzw. 1.000 Stück gelten, erfolgen auf der Grundlage § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 e) des 
TierGesG. Die Erfassung dieser ergänzenden Angaben sind auch bei kleinen Beständen geeignet, 
ein mögliches Krankheitsgeschehen zeitnah zu erkennen, um die nach § 4 Abs. 1 der Geflügel-
pest-Verordnung vom Tierhalter zu veranlassende diagnostische Abklärung zeitnah durchzufüh-
ren. 
 
Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nummern 1 bis 3 dieser Allgemeinverfügung wird 
gemäß § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet, da es sich bei der aviären Influenza H5N8 um 
eine hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit hohen 
wirtschaftlichen Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen 
zum Schutz vor der Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Ver-
zögerung greifen. Es kann nicht abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfü-
gung zur Prävention der Seucheneinschleppung gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt 
das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ein entgegenstehendes privates Interesse 
an der aufschiebenden Wirkung eines eventuellen Widerspruchs. 
 
Die Kostenentscheidung in Nr. 5 dieses Bescheides beruht auf Art. 13 des Ausführungsgesetzes 
zum Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG). 
 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentli-
cher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abwei-
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chender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von 
dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Amberg-Sulzbach als bekannt gegeben gilt. 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 93047 Regensburg erhoben werden.  

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a. Schriftlich oder zur Niederschrift   
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
erhoben werden. Die Anschrift lautet:   
 

Bayerisches Verwaltungsgericht in Regensburg 
Postfachanschrift: 93014 Regensburg Postfach 11 01 65 

Hausanschrift: 93047 Regensburg, Haidplatz 1 
 

b. Elektronisch  
 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg auch elektronisch 
nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 
zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden.  
 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  
 

– Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an folgende Adresse: 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg       safe-sp1-1465798324363-016139137 
 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Inter-
netpräsenz des Landratsamtes Amberg-Sulzbach bzw. der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

Hinweis: 

Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung Ausnahmen 
von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt werden, soweit  

1. eine Aufstallung  
a. wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, oder 
b. eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt,  

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden 
wird, und  

sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.  
 
Amberg, 08.03.2021 
gez. 
Richard Reisinger 
Landrat 
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Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sigl-Sigras-Gruppe 

 
Die Stadt Vilseck und die Gemeinde Edelsfeld schließen sich gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.06.1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 43 der Ver-
ordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist einen Zweckverband und vereinba-
ren folgende Verbandssatzung: 
 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 
 

I. Allgemeine Vorschriften  
 
§ 1 Rechtsstellung  
§ 2 Verbandsmitglieder  
§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich  
§ 4 Aufgaben des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder  
 
II. Verfassung und Verwaltung  
 
§ 5 Verbandsorgane  
§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung  
§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung  
§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung  
§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung  
§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung  
§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte  
§ 12 Wahl des Verbandsvorsitzenden  
§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden  
§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden  
§ 15 Dienstkräfte des Zweckverbandes  
 
III. Wirtschafts- und Haushaltsführung  
 
§ 16 Anzuwendende Vorschriften 
§ 17 Haushaltssatzung  
§ 18 Deckung des Finanzbedarfs  
§ 19 Festsetzung und Zahlung der Umlagen  
§ 20 Kassenverwaltung  
§ 21 Jahresabschluss, Prüfung  
 
IV. Schlussbestimmungen  
 
§ 22 Öffentliche Bekanntmachungen  
§ 23 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde  
§ 24 Auflösung, Auseinandersetzung  
§ 25 Inkrafttreten 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Rechtsstellung 

 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der Sigl-

Sigras-Gruppe“. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Edelsfeld (aufgrund Geschäftsführung durch Gemeinde 
Edelsfeld) 
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§ 2 

Verbandsmitglieder 
 
(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Vilseck und die Gemeinde Edelsfeld. 
 

§ 3 
Räumlicher Wirkungsbereich 

 
Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet 
- der Ortsteile 

Altmannsberg, Ködritz, Oberweißenbach, Ödgodlricht, Reisach, Seiboldsricht, Sigl, Unterwei-
ßenbach und Wickenricht 
der Stadt Vilseck und 

- der Ortsteile 
Birkhof, Boden, Kalchsreuth, Kleinalbershof, Neuernsthof, Schmalnohe, Sigras, Stopfmühle, 
Streitbühl und Trosthof       
der Gemeinde Edelsfeld. 

 
§ 4 

Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder 
 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserversorgungsanlage einschließ-
lich der Ortsnetze zu errichten, zu verbessern, zu erneuern, zu betreiben, zu unterhalten, die Anla-
ge im Bedarfsfall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze zu übernehmen; er versorgt die 
Endverbraucher mit Trinkwasser, das den einschlägigen rechtlichen Vorgaben entsprechen muss.  
 
(2) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband übertragenen Auf-
gaben zu erfüllen, und die notwendigen Befugnisse gehen auf den Zweckverband über. 
 
(3) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verord-
nungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen.  
 
(4) Nach Maßgabe seiner vorhandenen Kapazitäten kann der Zweckverband auch Dritte (Gemein-
den, Zweckverbände) für Bereiche, die nicht zum Versorgungsgebiet des Zweckverbands (§ 3) 
gehören, mit Trinkwasser versorgen, soweit dadurch die vorrangigen Interessen der Verbandsmit-
glieder nicht beeinträchtigt werden. Hierzu sind Wasserlieferungsverträge abzuschließen. 
 
(5) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnerzielungsabsicht.  
 
(6) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachen in ihrem Gebiet die Versorgungsanlagen des 
Zweckverbandes nach dessen Richtlinien. Sie regeln in eigener Zuständigkeit und auf ihre Kosten 
das Freihalten und Einfetten der Hydranten. 
 
(7) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband die kostenlose Benutzung ihrer öffentli-
chen Verkehrsräume und der sonstigen ihrem Verfügungsrecht unterliegenden Grundstücke, so-
weit dies für die übertragene Aufgabe erforderlich ist. Die Regelungen zu den Pflichten des 
Zweckverbands bei Herstellung und Unterhaltung seiner Anlagen sowie zu den Folgepflichten und 
Folgekosten bei Baumaßnahmen der Verbandsmitglieder an oder in Straßen bzw. den sonstigen 
Grundstücken, die eine Änderung oder Sicherung der bestehenden Versorgungsanlagen des 
Zweckverbands erforderlich machen, erfolgen in einer gesonderten Vereinbarung. 

(8) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband für die Durchführung seiner satzungs-
gemäßen Aufgaben die Benutzung ihrer Akten, Pläne sowie sonstiger Unterlagen und Daten. 
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II. Verfassung und Verwaltung 
 

§ 5 
Verbandsorgane 

 
Die Organe des Zweckverbandes sind 
1. die Verbandsversammlung, 
2. der Verbandsvorsitzende. 
 

§ 6 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Ver-
bandsräten. 
 
(2) Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsendet, wird 
nach einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Anteil an der gemeinsamen Erfüllung der Aufga-
ben festgelegt. Danach beträgt die Zahl der Vertreter der Stadt Vilseck neben dem kraft seines 
Amtes der Verbandsversammlung angehörigen Bürgermeisters drei Vertreter und für die Gemein-
de Edelsfeld neben dem kraft des Amtes der Verbandsversammlung angehörigen Bürgermeister 
zwei Vertreter. Jedes Verbandsmitglied entsendet neben dem kraft des Amtes angehörigen Bür-
germeister mindestens einen weiteren Verbandsrat. Die Angemessenheit des Verhältnisses wird 
alle drei Jahre neu überprüft. 

(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung durch ihre ersten Bürgermeister 
und die von ihren Gemeinderäten bestellten weiteren Verbandsräte vertreten. An die Stelle des 
verhinderten ersten Bürgermeisters tritt sein gewählter Stellvertreter nach Art. 39 Abs. 1 GO; mit 
Zustimmung der vorstehend Genannten kann eine Gemeinde auch andere Stellvertreter bestellen.  
 
(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung; Verbandsräte kön-
nen nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Verbandsmit-
gliedern dem Verbandsvorsitzenden, ist ein solcher noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde 
schriftlich zu benennen. Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer des Zweckver-
bands können nicht Verbandsrat sein.  
 
(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das Amt 
als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; entsprechendes gilt für ihre Stellver-
treter. Die weiteren Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Beschluss der Vertretungs-
organe der Verbandsmitglieder bestellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorga-
ne, wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die Bestellung 
nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichtigem Grund widerrufen wer-
den; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines Verbandsmit-
glieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die 
Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte 
weiter aus.  
 

§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des Verbandsvor-
sitzenden zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände 
angeben. Die Ladungsfrist beträgt 4 Tage; In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die 
Frist bis auf vierundzwanzig Stunden abkürzen. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem 
einberufen werden, wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder die zuständige Aufsichtsbehörde 
beantragen; im Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben.  
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(3) Die Aufsichtsbehörde ist von der Sitzung zu unterrichten. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.  
 

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände für die Verbandsversammlung 
vor. Der Verbandsvorsitzende leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung.  
 
(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde (Rechtsaufsicht Landratsamt Amberg-Sulzbach) haben das 
Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die 
Verbandsversammlung kann auch andere Personen hören.  
 

§ 9 
Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß 
geladen sind und die anwesenden stimmberechtigten Verbandsräte die Mehrheit der von der Ver-
bandssatzung vorgesehenen Stimmenzahl erreichen. Über andere als in der Einladung angegebe-
ne Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn (die Angelegenheit 
dringlich ist oder) alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden 
sind. 
 
(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 
Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen.  
 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht 
etwas Anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher 
Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine Stim-
me. Solange ein Verbandsmitglied keine anderen Vertreter bestellt hat, übt der erste Bürgermeis-
ter das Stimmrecht aus. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf 
sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so zählt er nicht zu 
den Abstimmenden. 
 
(4) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme enthal-
ten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so gehört er nicht zu den Abstimmenden.  
 
(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vorschriften über die persönliche Be-
teiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so 
findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stim-
mengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr 
Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche Bewerber in 
die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche 
nächst höhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit 
dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt.  
 
(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Na-
men der anwesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstimmungsergeb-
nisse (Stimmverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Verbandsvorsitzenden und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbands 
oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Verbandsräte, die ei-
nem Beschluss nicht zugestimmt haben, können bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das 
in der Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift über öffentliche Sitzungen sind 
unverzüglich den Verbandsmitgliedern/den Verbandsräten zu übermitteln.  
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§ 10 
Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für  

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbands-
aufgaben dienenden Einrichtungen, 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen 
und Verordnungen, 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzungen und 
die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung, 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 
5. die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung,  
6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter und die Festsetzung von Ent-

schädigungen, 
7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse, 
8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsver-

sammlung, 
9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb,  
10. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des Zweck-

verbands und die Bestellung von Abwicklern,  
11. die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ru-

hestandsversetzung und Entlassung von Beamten des Zweckverbands ab Besoldungs-
gruppe A 9, 

12. die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer des Zweckver-
bands ab Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst oder ab einem ent-
sprechenden Entgelt.  

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im Gesetz über die kommu-
nale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegenstände. Sie ist insbesondere zuständig für die Be-
schlussfassung über  

1. den Erwerb, die Belastung, den Tausch und die Veräußerung von Grundstücken, 
2. den Abschluss von Vereinbarungen nach § 4 Abs. 4 dieser Satzung, 
3. den Abschluss von weiteren Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Ver-

pflichtungen in Höhe von mehr als 10.000,-- Euro mit sich bringen, 
4. die Aufnahme von Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften und den Abschluss von 

Rechtsgeschäften verwandter Art, 
 

§ 11 
Rechtsstellung der Verbandsräte 

 
Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Entschädigungen der Verbandsräte sind in einer ent-
sprechenden Satzung zu regeln.  
 

§ 12 
Wahl des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus 
ihrer Mitte gewählt. 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs Jahren, sind 
sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes, auf die Dauer dieses Amtes 
gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des 
neu gewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus.  
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§ 13 
Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Er führt den Vorsitz in der 
Verbandsversammlung.  
 
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und erledigt in 
eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem 
ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über die kommunale Zusammenar-
beit zugewiesenen weiteren Aufgaben.  
 
(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzenden 
unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen 
werden. 
 
(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem Stellvertreter und in Ange-
legenheiten der laufenden Verwaltung Dienstkräften des Zweckverbands oder mit Zustimmung des 
Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtem Organ oder dessen Dienstkräften übertragen. 
 
(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige Verpflichtungen von nicht mehr 
als 1.000,-- Euro  mit sich bringen. 
 

§ 14 
Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

 
Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Die Höhe dieser Entschä-
digungen ist in einer entsprechenden Satzung zu regeln.  
 

§ 15 
Dienstkräfte des Zweckverbandes 

 
Der Geschäftsleiter des Verbandsmitglieds Gemeinde Edelsfeld ist zugleich Geschäftsleiter des 
Zweckverbands. Die Verbandsversammlung kann ihm mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden 
durch Beschluss Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 13 Abs. 2 Satz 1 und unbe-
schadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen. 
 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 
 

§ 16 
Anzuwendende Vorschriften 

 
Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften für Ge-
meinden entsprechend, soweit sich nicht aus dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
etwas anderes ergibt. Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der Kameralistik ge-
führt. 

 
§ 17 

Haushaltssatzung 
 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern mit der Ladung zur Haushalts-
sitzung rechtzeitig zu übermitteln.  

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu beschlie-
ßen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
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(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich sind, nach 
der Erteilung der Genehmigungen, sonst einen Monat nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde 
nach § 22 Abs. 1 bekannt gemacht.  

 
§ 18 

Deckung des Finanzbedarfs 
 
(1) Der Zweckverband erhebt Abgaben nach den Vorschriften des Kommunalabgabenrechts.  
 
(2) Der durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Finanzbedarf für die Verbesserung, Erneuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlage 
wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investitionsumlage). Umlegungsschlüssel ist das Ver-
hältnis des Wasserverbrauchs in den letzten drei Jahren. 
 
(3) Der durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
laufende Finanzbedarf wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Betriebskostenumlage). Umle-
gungsschlüssel ist das Verhältnis der im vorletzten Jahr im Gebiet der einzelnen Verbandsmitglie-
der abgenommenen Wassermenge. 
 

§ 19 
Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

 
(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden in der Haushaltssatzung für je-
des Haushaltsjahr neu festgesetzt. Sie können während des Haushaltsjahres nur durch eine Nach-
tragshaushaltssatzung geändert werden. 

(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage ist anzugeben:  
a)  die Höhe des durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckten Finanzbedarfs für die Errichtung, Verbesserung, Erweiterung und Erneue-
rung der Wasserversorgungsanlage (Umlagesoll), 

b)  der Wasserverbrauch in den letzten 3 Jahren, 
c)  der Umlagesatz, 
d)  die Höhe des Investitionsumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 

 
(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist anzugeben: 

a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten laufen-
den Finanzbedarfs (Umlagesoll), 

b) die im vorletzten Jahr insgesamt abgenommene Wassermenge (Bemessungsgrundlage), 
c) der Betriebskostenumlagebetrag (Umlagesatz), 
d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 

  
(4)  Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mit-
zuteilen (Umlagebescheid). 
 
(5)  Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden mit einem Viertel ihrer Jahres-
beträge am 10. jedes dritten Quartalsmonats fällig. Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, so kön-
nen von den säumigen Verbandsmitgliedern Zinsen in Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Mo-
nat gefordert werden.  
 
(6) Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskostenumlage bei Beginn des Haushaltsjahres 
noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige vierteljährliche 
Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen vierteljährlichen Teilbe-
träge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufende Rechnungsjahr ist über diese vor-
läufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 
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§ 20 
Kassenverwaltung 

 
Die Kassengeschäfte des Zweckverbands werden von dem Verbandsmitglied, der Verwaltung der 
Gemeinde Edelsfeld, geführt. 
 

§ 21 
Jahresrechnung, Prüfung 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbandsversammlung innerhalb von 
sechs Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres vor. 
 
(2) Die Jahresrechnung soll binnen zwölf Monaten örtlich geprüft werden. Dies geschieht durch 
einen Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist aus der Mitte der 
Verbandsausschuss zu bilden. Er besteht aus 3 Verbandsräten. 
 
(3) Nach Abschluss der örtlichen Prüfung ist die Jahresrechnung der Verbandsversammlung vor-
zulegen. Die Verbandsversammlung stellt die Jahresrechnung fest und beschließt über die Entlas-
tung.  
 
(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung findet die überörtliche Rechnungsprüfung statt. 
Überörtliches Prüfungsorgan ist die staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Am-
berg-Sulzbach.  

 
IV. Schlussbestimmungen 

 
§ 22 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbands werden im Amtsblatt des Landkreises 
bekannt gemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen 
vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen und Verordnungen können in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbands eingesehen werden.  
 
(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbands sind in ortsüblicher Weise vorzu-
nehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
kreises Amberg-Sulzbach anordnen.  
 

§ 23 
Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

 
(1) Aufsichtsbehörde des Zweckverbands ist das Landratsamt Amberg-Sulzbach. 
 
(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich 
gleich geordnet gegenüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbands unter-
einander aus dem Verbandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen.  

 
§ 24 

Auflösung, Auseinandersetzung 
 
(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßi-
gen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die 
Auflösung ist wie diese Verbandssatzung bekannt zu machen.  
 
(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem 
Gebiet gelegenen Anlagen der örtlichen Versorgung zum Restbuchwert und die der überörtlichen 
Versorgung zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Bei Anlagen der überörtlichen Versorgung 
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ist den übrigen beteiligten Gemeinden auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage 
einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzuräumen. Im Übrigen ist das Vermö-
gen nach Befriedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernom-
menen Gegenstände nach dem in § 18 festgelegten Verhältnis (Investitions- und Betriebskosten-
umlage) zu verteilen. Übersteigen bei Auflösung des Zweckverbandes die Verbindlichkeiten das 
vorhandene Vermögen, so ist der Fehlbetrag nach demselben Verhältnis auf die Verbandsmitglie-
der umzulegen.  
 
(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der Zweckver-
band aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten 
würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst werden würde. Es 
hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Anlagen der örtlichen Versorgung unter Anrech-
nung auf seinen Abfindungsanspruch zum Restbuchwert zu übernehmen. Bezüglich der beim 
Zweckverband verbleibenden Anlagen der überörtlichen Versorgung ist ihm auf Verlangen ein Mit-
benutzungsrecht auf der Grundlage einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzu-
räumen. Der Abfindungsanspruch wird 3 Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der 
Auflösung des Zweckverbands fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und Fälligkeit des 
Abfindungsanspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren.  
 

§ 25 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verbandssatzung tritt am 25.02.2021 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 09.06.2008 außer Kraft.  
 
Edelsfeld, den 25.02.2021 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
der Sigl-Sigras-Gruppe 
gez. 
Peter Gradl, Verbandsvorsitzender 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Personalnachrichten 
 

 
Nachruf 

Am 19.02.2021 verstarb 
Frau Maria Schwarz 

 
Wir trauern um eine ehemalige Mitarbeiterin, die von 1999 bis 2017 als Aufsicht im Sonderpäda-
gogischen Förderzentrum Sulzbach-Rosenberg tätig war. 
Unsere besondere Anteilnahme gilt ihren Angehörigen. 
Wir danken Frau Schwarz für die geleisteten Dienste und werden ihr stets ein ehrendes Gedenken 
bewahren. 
 

Landkreis Amberg-Sulzbach 
Richard Reisinger, Landrat 

 

 
 
 


